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Organisationsstatut von Kolping Deutschland 

 
in der Fassung vom 08. November 2025 

 
 

§ 1 Geltungsbereich und Regelungsinhalt 
 
1. Das Organisationsstatut hat Gültigkeit für alle Untergliederungen von Kolping Deutschland, 

also Personalverbände, Rechtsträger des Verbandes und Sonstige Rechtsträger in Kolping 
Deutschland, unabhängig von der Rechtsform. 

 
2. Das Organisationsstatut regelt die Untergliederungsstruktur von Kolping Deutschland so-

wie die wesentlichen Rechte und Pflichten der Untergliederungen. 
 
3. In Ausführung der Satzungsänderung des Jahres 2025 soll die Untergliederungsstruktur für 

die Sonstigen Rechtsträger in eine Vereinsverbandsstruktur überführt werden. Diese ent-
steht mit dem Beitritt des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und des Verbandes der Kol-
ping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. als Mitglieder zu Kolping Deutschland einer-
seits und dem Beitritt der Sonstigen Rechtsträger als Mitglied zu diesen Verbänden bzw. 
einer bereits bestehenden Mitgliedschaft andererseits.  
 
Mit Beitritt der beiden genannten Verbände zu Kolping Deutschland als Mitglieder, erhält 
das Organisationsstatut Gültigkeit für alle Mitglieder dieser beiden Verbände. Tritt zu-
nächst nur einer der genannten Verbände bei, gilt das nur für die Mitglieder dieses Verban-
des. 

 
 

§ 2 Untergliederungen von Kolping Deutschland 
 
1. Untergliederungen von Kolping Deutschland sind Personalverbände, Rechtsträger des Ver-

bandes und Sonstige Rechtsträger. 
 
2. Personalverbände sind die Kolpingsfamilien, die Bezirksverbände und die Diözesanver-

bände sowie gegebenenfalls Landes- und Regionalverbände oder weitere Ebenen von Per-
sonalverbänden, soweit diese in der jeweiligen Diözesansatzung vorgesehen sind.  

 
3. Rechtsträger des Verbandes sind Untergliederungen, die zu dem Zweck gegründet werden, 

die Vermögensinteressen eines Personalverbands wahrzunehmen. 
 
4. Sonstige Rechtsträger sind Untergliederungen, die unabhängig von ihrer Rechtsform von 

Kolping Deutschland oder seinen Untergliederungen und/oder Kolpingmitgliedern gegrün-
det werden und eine Zwecksetzung haben, die unter Berücksichtigung der Verbandstradi-
tion mit dem Satzungszweck von Kolping Deutschland vereinbar ist. 

 
Sonstige Rechtsträger sind nach dem Beitritt des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und 
des Verbandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. auch die derzeitigen 
und künftigen Mitglieder dieser beiden Verbände. Die Regelungen des vorstehenden Ab-
satzes gelten für diese entsprechend. 

 
5. Untergliederungen von Kolping Deutschland sind nur solche, deren Satzung und Namens-
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führung gemäß den Regelungen des Organisationsstatuts und des Namensstatuts geneh-
migt beziehungsweise gebilligt sind. Bestehende Untergliederungen, deren Satzung und 
Namensführung nach bisheriger Verbandspraxis nicht förmlich genehmigt beziehungs-
weise gebilligt wurden, haben ihre Satzung und Namensführung nachträglich bestätigen zu 
lassen. Für die Bestätigung gelten die Regelungen des Organisationsstatuts und des Na-
mensstatuts über die Genehmigung beziehungsweise Billigung der Satzung und der Na-
mensführung entsprechend. 

 
6. Nach Beitritt des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und des Verbandes der Kolping-Bil-

dungsunternehmen Deutschland e.V. als Mitglieder zu Kolping Deutschland können keine 
neuen Sonstigen Rechtsträger mehr Untergliederungen in Kolping Deutschland werden. 
 
Alle zu diesem Zeitpunkt bereits bestehenden Sonstigen Rechtsträger sind aufgefordert, 
einem der beiden vorgenannten Verbände als Mitglieder beizutreten, sobald der Verband 
der Kolpinghäuser e.V. und der Kolping Bildungsunternehmen Deutschland e.V. die jewei-
lige Satzung an die Vereinsverbandsstruktur von Kolping Deutschland angepasst haben und 
eine Aufnahme möglich ist. Ist nur einer der Verbände zu Kolping Deutschland als Verband 
beigetreten, gilt die Aufforderung zum Beitritt nur für diesen Verband. 
 
Der Bundeshauptausschuss kann für den Beitritt eine Frist beschließen, nach deren Ablauf 
Sonstige Rechtsträger, die keinem der beiden Verbände beigetreten sind, aus dem Ver-
band ausgegliedert werden sollen. Für das Verfahren der Ausgliederung gilt § 8 Ziffern 2 bis 
4 entsprechend. 

 
 

§ 3 Allgemeine Regelungen für Untergliederungen 
 
1. Die Untergliederungen bestimmen ihre Aufgaben selbst und nehmen diese selbständig und 

als eigene wahr. Die Untergliederungen sind auf die Wahrnehmung ihrer eigenen Aufgaben 
beschränkt. Sie sind nicht berechtigt, Kolping Deutschland zu repräsentieren oder bei 
Rechtsgeschäften zu vertreten.  

 
2. Soweit Untergliederungen ihrerseits von Untergliederungen von Kolping gegründet wer-

den, liegt eine mehrstufige Untergliederung vor. Die Diözesanverbände und die Kolpingsfa-
milien sind direkte Untergliederungen von Kolping Deutschland. 

 
3. Die Untergliederungen sind keine Mitglieder von Kolping Deutschland. 
 
4. Die Untergliederungen sind an die Vorgaben für die Untergliederungen in der Satzung von 

Kolping Deutschland, im Organisationsstatut und im Namensstatut sowie im Generalstatut 
von KOLPING INTERNATIONAL gebunden.  

 
5. Die Satzungen der Untergliederungen gemäß § 2 Ziffer 2. und 3. bedürfen der Genehmi-

gung gemäß § 6 Ziffer 3. Generalstatut. Entsprechendes gilt für die Änderung der Satzun-
gen. Für die Genehmigung der Satzungen der Landes- und Diözesanverbände ist der Bun-
desvorstand zuständig. Für die Genehmigung der Satzungen der Bezirksverbände ist der 
örtliche Diözesanvorstand zuständig. Die Genehmigung der Satzungen aller übrigen Unter-
gliederungen gemäß Satz 1 obliegt dem Bundespräsidium. Die Genehmigung erfolgt nach 
Maßgabe der nachfolgenden Ziffer 6.  

 
5a. Die Satzungen und Satzungsänderungen der Sonstigen Rechtsträger (§ 2 Ziffer 4.) bedürfen 

der Billigung durch das Bundespräsidium. Die Billigung erfolgt nach Maßgabe der nachfol-
genden Ziffer 6. 
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6. Die Untergliederungen müssen bei der Satzungsgebung und bei Satzungsänderungen die 

Satzung von Kolping Deutschland sowie das Generalstatut beachten. Insbesondere darf die 
Satzung von Kolping Deutschland nicht missachtet oder für unanwendbar erklärt werden. 
Der satzungsmäßige Zweck der Untergliederung muss mit dem Satzungszweck von Kolping 
Deutschland und von KOLPING INTERNATIONAL unter Berücksichtigung der Verbandstradi-
tion vereinbar sein. 

 
7. Die Namensführung der Untergliederungen bedarf der Genehmigung durch Kolping 

Deutschland gemäß § 6 Ziffer 1. Generalstatut. Die Einzelheiten der Genehmigung, ihren 
Inhalt, die Eintragung und Nutzung von Marken mit dem Bestandteil Kolping oder dem 
Verbandslogo „K“ und den Entzug des Namensrechts regelt das Namensstatut. Dieses ist 
Teil der Satzung von Kolping Deutschland. 

 
8. Personalverbände und Rechtsträger des Verbandes dürfen nur Kolpingmitglieder oder Per-

sonalverbände als Mitglieder/Gesellschafter*innen haben.  
 
9. Die Beteiligung1 von Untergliederungen an Gesellschaften beziehungsweise Körperschaften 

(in Vereinen durch Mitgliedschaft oder Entsendung von Mitgliedern in die Körperschaft), 
die ihrerseits keine Untergliederungen von Kolping Deutschland sind, ist zulässig, wenn  
a) der Satzungszweck der Gesellschaft oder Körperschaft, an der eine Untergliederung 

sich beteiligen will, mit dem Satzungszweck von Kolping Deutschland unter Berück-
sichtigung der Verbandstradition vereinbar ist, 

b) die Beteiligung durch die zuständigen Organe der Untergliederung wirtschaftlich ge-
prüft worden ist und  

c) die Gesellschafterversammlung bzw. Mitgliederversammlung der Beteiligung vorab zu-
gestimmt hat. 

 
In der Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag von Untergliederungen ist vorzusehen, dass 
die Entscheidung über solche Beteiligungen der Gesellschafterversammlung, bzw. Mitglie-
derversammlung obliegt.  
 
Beteiligungen, die keine Untergliederungen von Kolping Deutschland sind, haben ausdrück-
lich nicht das Recht, den Namen Kolping als Teil ihres Namens oder andere der im Namens-
statut geregelten Bezeichnungen zu führen.  

 
10. Das Bundespräsidium kann eine Liste von Körperschaften und/oder Gesellschaften be-

schließen, bei denen eine Beteiligung mit dem Satzungszweck von Kolping Deutschland un-
ter Berücksichtigung der Verbandstradition vereinbar ist. Die Liste ist nicht ausschließlich. 

 
11. Gemeinnützige Untergliederungen müssen stets die rechtlichen Vorgaben der Gemeinnüt-

zigkeit erfüllen. Das gilt insbesondere für die gemeinnützigkeitskonforme Mittelverwen-
dung bei der Ausstattung anderer Untergliederungen oder Töchter mit Kapital sowie bei 
der Beteiligung an Gesellschaften oder Körperschaften. 

 
12. In der Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag jeder Untergliederung ist ihre Stellung als 

 
1 Im Organisationsstatut von Kolping Deutschland wird der Begriff „Beteiligung“ verwendet, wenn die Unter-
gliederung höchstens 50 % der Gesellschaftsanteile / der Stimmrechte innehat. Hält eine Untergliederung 
mehr als 50 % der Gesellschaftsanteile und/oder der Stimmrechte, so handelt es sich bei dieser Beteiligung 
um einen Tochterrechtsträger / um eine weitere Untergliederung. Halten mehrere Untergliederungen zu-
sammen mehr als 50% der Gesellschaftsanteile und/oder der Stimmrechte, gilt das nicht als Beteiligung, son-
dern es gelten die Voraussetzungen des Organisationsstatuts für sonstige Rechtsträger.  
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selbstständige Untergliederung und die Zuordnung zu dem Personalverband bzw. zu der 
Untergliederung zu bezeichnen, dessen direkte Untergliederung sie ist, soweit eine solche 
Zuordnung besteht. 
 

13. Bei gemeinnützigen Untergliederungen ist der Vermögensanfall in der Satzung bzw. im Ge-
sellschaftsvertrag so zu regeln, dass Begünstigter des Vermögensanfalls ein Personalver-
band, ein Rechtsträger des Verbandes oder ein Sonstiger Rechtsträger in Kolping Deutsch-
land oder ein Rechtsträger von KOLPING INTERNATIONAL ist. 
 
Ausnahmen können im Rahmen der Genehmigung bzw. Billigung der Satzung gemäß Ziffer 
5 bzw. Ziffer 5a durch das Bundespräsidium zugelassen werden, wenn entgegenstehende 
rechtliche Verpflichtungen der Untergliederung oder historische Gründe oder andere zwin-
gende Gründe von der Untergliederung nachgewiesen werden und eine abweichende Re-
gelung rechtfertigen. 

 
14. Gesellschafter*innen an nicht gemeinnützigen Untergliederungen dürfen nur Untergliede-

rungen oder Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und des Verbandes der Kol-
ping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. sein. 

 
 

§ 3a Allgemeine Regelungen für Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und 
des Verbandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V.  

1. Die Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und des Verbandes der Kolping-
Bildungsunternehmen Deutschland e.V. sind nicht zugleich Mitglieder von Kolping 
Deutschland.  

2. Die Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und des Verbandes der Kolping-
Bildungsunternehmen Deutschland e.V. sind an die Vorgaben der Satzung von Kolping 
Deutschland sowie des Organisationsstatuts und des Namenstatuts gebunden.  

3. Die Satzungen und Satzungsänderungen der Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäu-
ser e.V. und des Verbandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. bedür-
fen der Billigung durch das Bundespräsidium. Die Billigung erfolgt nach Maßgabe von  
§ 3 Ziffer 6.  

4. Die Namensführung der Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und des Ver-
bandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. bedarf der Genehmigung 
von Kolping Deutschland gemäß § 6 Ziffer 1 Generalstatut. Die Einzelheiten der Geneh-
migung, ihr Inhalt, die Eintragung und Nutzung von Marken mit dem Bestandteil Kolping 
oder dem Verbandslogo „K“ und den Entzug des Namensrecht regelt das Namensstatut. 
Dieses ist Teil der Satzung von Kolping Deutschland.  

5. Für Beteiligungen von Mitgliedern des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und des Ver-
bandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. gilt § 3 Ziffern 9 und 10 ent-
sprechend. Das Recht von Beteiligungen den Namen Kolping als Teil ihres Namens oder 
andere im Namensstatut geregelte Bezeichnungen zu führen, kann abweichend von § 3 
Ziffer 9 letzter Absatz auch aus der Mitgliedschaft im Verband der Kolpinghäuser e.V. 
bzw. im Verband der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. folgen.  

6. Für die Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und des Verbandes der Kol-
ping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. gelten § 3 Ziffern 11 und 13 entsprechend. 
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7. In der Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag der Mitglieder des Verbandes der Kolping-
häuser e.V. und des Verbandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. ist 
anzugeben, welcher verbandlichen Personalverbandsebene das Mitglied zuzuordnen 
ist, soweit eine solche Zuordnung besteht. 

8. Gesellschafter*innen an nicht gemeinnützigen Mitgliedern des Verbandes der Kolping-
häuser e.V. und des Verbandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. dür-
fen nur Untergliederungen oder ihrerseits Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäuser 
e.V. und des Verbandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. sein. 

 
 

§ 4 Personalverbände 
 
1. Die Kolpingsfamilien bilden: 
 

a) in einem räumlich zugeordneten überörtlichen Bereich den Bezirksverband, 
 
 b) im Bereich eines Bistums den Diözesanverband. Anstelle von Diözesanverbänden kann 

im Bereich mehrerer Bistümer ein Diözesangemeinschaftsverband treten; der Diözesange-
meinschaftsverband gilt als einzelner Diözesanverband im Sinne des Organisationsstatuts 
und im Sinne der Satzung von Kolping Deutschland sowie dessen sonstigen Statuten. 

 
2. Die räumlichen Bereiche der Bezirksverbände legen die örtlichen Diözesanverbände fest. 

Die Satzungen der Diözesanverbände können bestimmen, dass in ihrem Bereich keine Be-
zirksverbände gebildet werden. 
 

3. Die ganz oder teilweise zu einem Bundesland gehörenden Diözesanverbände können ei-
nen Landesverband oder Regionalverband (Region) bilden. Regionalverbände sind den 
Landesverbänden gleichgestellt. Landes- und Regionalverbände dienen der regionalen Zu-
sammenarbeit der Diözesanverbände. 

 
4. In der Satzung der Diözesanverbände können weitere Ebenen von Personalverbänden vor-

gesehen werden, soweit diese zur Organisation des jeweiligen Diözesanverbands zweck-
dienlich sind. 

 
5. Die Personalverbände sind verpflichtet, die Satzungen von Kolping Deutschland und der 

örtlich zuständigen Personalverbände höherer Stufe zu beachten.  
 
6. Für die Kolpingsfamilien gelten die Regelungen für die Personalverbände vorbehaltlich der 

besonderen Bestimmungen in der Satzung von Kolping  Deutschland. Die Kolpingsfamilien 
legen ihren räumlichen Bereich selbst fest. 

 
 

§ 5 Rechtsträger des Verbandes 
 

1. Die Personalverbände sollen nach Möglichkeit, soweit sie nicht selbst juristische Personen 
sind, Zuwendungen und Vermögen Rechtsträgern des Verbandes übereignen oder (durch 
diese) unmittelbar in Empfang nehmen lassen, soweit dies nach den rechtlichen Regelun-
gen über die Gemeinnützigkeit zulässig ist. 

 
2. Rechtsträger des Verbandes sind als juristische Personen zu konstituieren. 
 
3. Sind Rechtsträger des Verbandes als Stiftung konstituiert, müssen sämtliche Organe der 
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Stiftung ausschließlich mit Kolpingmitgliedern besetzt sein. 
 
 

§ 6 Sonstige Rechtsträger 
 

1. Sonstige Rechtsträger sind alle übrigen Rechtsträger, die nicht unter § 5 Ziffer 1 fallen. 
Sonstige Rechtsträger wurden bislang als „Einrichtungen“ bezeichnet, soweit in Satzungen 
des Verbandes nach alter Bezeichnung noch von „Einrichtungen“ die Rede ist, handelt es 
sich um Sonstige Rechtsträger. 

 
2. Tochterrechtsträger von Sonstigen Rechtsträgern müssen ebenfalls Sonstige Rechtsträger 

sein. Hiervon ausgenommen sind Beteiligungen gemäß § 3 Ziffer 9. 
 
3. Eine satzungsändernde Stimmenmehrheit der Sonstigen Rechtsträger muss von Unterglie-

derungen von Kolping Deutschland und/oder Mitgliedern im Verband der Kolpinghäuser 
e.V. bzw. im Verband der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. und/oder Kol-
pingmitgliedern gehalten werden.  

 
4. Bei Sonstigen Rechtsträgern in der Rechtsform der Stiftung müssen sämtliche Organe der 

Stiftung zumindest mehrheitlich mit Kolpingmitgliedern besetzt sein; in dem für Satzungs-
änderungen zuständigen Organ müssen Kolpingmitglieder zumindest eine satzungsän-
dernde Mehrheit haben. 

 
 
§ 7 Kolping-Register 
 

1. Kolping Deutschland führt in seinem Zuständigkeitsgebiet ein Register, in das alle Rechts-
träger des Verbandes und alle Sonstigen Rechtsträger eingetragen sind. Das Register ent-
hält die folgenden Daten: 

 
a) Name, 
b) Sitz, 
c) Adresse, 
d) Vereins-/Handelsregister-Nr., 
e) Zweck, 
f) Vertretungsberechtigung, 
g) Anerkennung der Gemeinnützigkeit, soweit Gemeinnützigkeit vorgesehen ist, 
h) Bei Gesellschaften: Gesellschafter und die jeweils gehaltenen Anteile, 
i) Bei Vereinen: Mitgliederlisten. 

 
2. Alle Untergliederungen von Kolping Deutschland und alle Mitglieder im Verband der Kol-

pinghäuser e.V. und im Verband der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. sind 
verpflichtet, bei der Ermittlung und Aktualisierung dieser Daten mitzuwirken.  
 

3. Änderungen sind Kolping Deutschland alle drei Jahre zum 30.06. mitzuteilen. Die Mitglie-
derliste ist alle drei Jahre zum 30.06. zu aktualisieren.  

 
4. Rechtsträger sind aus dem Kolpingregister zu streichen, wenn ihnen gemäß Namensstatut 

dauerhaft das Recht entzogen wurde, den Namen Kolping zu führen oder wenn sie aus 
dem Verband der Kolpinghäuser e.V. bzw. dem Verband der Kolping-Bildungsunternehmen 
Deutschland e. V. ausgetreten sind. 
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§ 8 Ausgliederung von Untergliederungen aus dem Verband 
 
1. Eine Untergliederung kann aus Kolping Deutschland ausgegliedert werden, 
  

a) aus wichtigem Grund, 
 

b) wenn sie das Ansehen von Kolping Deutschland oder einer seiner Untergliederungen 
oder des Namens „Kolping“ gröblich schädigt, 

 
c) wenn die Untergliederung trotz schriftlicher Abmahnung durch Kolping Deutschland 

gegen das Organisationsstatut oder das Namensstatut verstößt. Ein solcher Verstoß 
liegt auch dann vor, wenn die Untergliederung ihre Satzung und Namensführung 
nicht gemäß § 2 Ziffer 5. bestätigen lässt; 

 
d) wenn ihr Satzungszweck oder ihre Betätigung mit dem Satzungszweck von Kolping 

Deutschland unvereinbar ist, 
 
e) wenn sie ihre Satzung ändert, ohne die erforderliche Genehmigung beziehungsweise 

Billigung der Satzungsänderung einzuholen, 
 
f) bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Untergliederung 

oder Ablehnung der Eröffnung mangels Masse. 
 
2. Kraft der Ausgliederung gehört die betroffene Untergliederung Kolping Deutschland und 

seinen Untergliederungen nicht mehr als Untergliederung an. Sie verliert alle ihr als Unter-
gliederung zustehenden Rechte, insbesondere das Recht, den Namen „Kolping“ als Teil ih-
res Namens zu führen oder sonst zu verwenden. Die Ausgliederung wirkt zugleich auch ge-
gen alle Tochtervereine oder -gesellschaften der ausgegliederten Untergliederung. Ausge-
gliederte Untergliederungen dürfen auch keinen anderen Namen annehmen, der einen er-
kennbaren Bezug zu Kolping Deutschland aufweist. Dies gilt insbesondere für die traditio-
nellen Bezeichnungen „Katholischer Gesellenverein“ und „Katholisches Gesellenhos-
pitium“. 

 
3. Über die Ausgliederung entscheidet der Bundesvorstand mit der Mehrheit von zwei Drit-

teln der Stimmen. 
 
4. Für das Verfahren gilt § 8 Ziffern 3 bis 7 der Satzung von Kolping Deutschland entspre-

chend. 
 
 

§ 9 Rüge 
 
Gegen eine Untergliederung oder gegen ein Mitglied des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. 
und des Verbandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. kann eine förmliche 
Rüge ausgesprochen werden. Die Regelung des § 7 der Satzung von Kolping Deutschland gilt 
entsprechend. 
 
 

§ 10 Verantwortung und Aufgabenteilung der Organe 
 

1. Die Untergliederungen werden von ihren satzungsmäßigen Organen geführt und kontrol-
liert. 

2. Für die Vorstände/Geschäftsführungen von Untergliederungen ist vorzusehen, dass sie ihre 
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Tätigkeit mit der Sorgfalt einer ordentlichen Kauffrau*eines ordentlichen Kaufmanns aus-
zuüben haben. Bei Untergliederungen, deren Jahreseinnahmen (Summe der Umsätze, 
sonstigen Erträge sowie Beiträge und Spenden in einem Geschäftsjahr zusammengenom-
men) mehr als € 1.250.000,00 betragen, oder die mehr als 15 angestellte Mitarbeiter*in-
nen haben, muss zumindest eine der mit der Geschäftsführung betrauten Personen haupt-
beruflich tätig sein. Zulässig ist es auch, wenn die hauptberufliche Tätigkeit als Geschäfts-
führer*in in einer entsprechenden Position bei einer anderen Untergliederung oder einem 
externen Rechtsträger anstatt der betroffenen Untergliederung ausgeübt wird. 

 
3. Die Vorstände/Geschäftsführer*innen der auf den jeweiligen Verbandsebenen bestehen-

den Kolpingeinrichtungen sollen nicht gleichzeitig stimmberechtigte Mitglieder der Lei-
tungsorgane des Personalverbands oder des Rechtsträgers sein, deren Untergliederungs-
ebene die Kolpingeinrichtung zuzuordnen ist. 

 
4. Die Untergliederungen sind verpflichtet, geeignete satzungsmäßige Aufsichtsorgane einzu-

richten, die die Tätigkeit der Geschäftsführung überwachen. Es sind mindestens die folgen-
den Aufsichtsorgane vorzusehen: 

 
a) Untergliederungen in der Rechtsform der GmbH mit Jahreseinnahmen von mindes-

tens € 1.250.000,00 sind verpflichtet, einen Aufsichtsrat einzurichten, der die Aufgabe 
hat, die Geschäftsführung zu überwachen. 

 
b) Untergliederungen in der Rechtsform des eingetragenen Vereins sind verpflichtet, ei-

nen Beirat einzusetzen, der die Aufgabe hat, den Vorstand zu überwachen. Bis zu Jah-
reseinnahmen von € 1.250.000,00 kann auf einen Beirat verzichtet werden, wenn min-
destens 75 % der Stimmen in der Mitgliederversammlung nicht auf Mitglieder des Vor-
stands entfallen. 
 

c) Die Mitglieder der Aufsichtsräte, Beiräte oder die Kassenprüfer*innen dürfen nicht der 
Geschäftsführung beziehungsweise dem Vorstand der jeweiligen Untergliederung an-
gehören. Den Mitgliedern der Aufsichtsräte, Beiräte und den Kassenprüfer*innen 
bleibt es unbenommen, die Geschäftsführung beziehungsweise den Vorstand zu ihren 
Sitzungen einzuladen. 
 

d) Die Bezeichnung des Aufsichtsorgans muss nicht den Vorgaben unter a) beziehungs-
weise b) entsprechen, solange die dort festgehaltene Funktion des Aufsichtsorgans 
gewahrt ist. 

 
5. Ziffern 1 bis 4 gelten für die Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und des Ver-

bandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. entsprechend. 
 
 
§ 11 Jahresabschluss 
 

1. Soweit nicht bereits gesetzlich vorgeschrieben, sind die Untergliederungen verpflichtet, je-
weils zum Ende ihres Wirtschaftsjahres Jahresabschlüsse zu erstellen. Die Vorschriften des 
HGB für Kapitalgesellschaften gelten analog. Bis zu Jahreseinnahmen von € 300.000,00 ist 
eine Einnahmen-/Ausgabenrechnung in Verbindung mit einem damit verzahnten Vermö-
gensstatus zu erstellen. Übersteigen die Jahreseinnahmen € 300.000,00 ist eine Bilanz 
nebst Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang zu erstellen. Bei Jahreseinnahmen über € 
4.000.000,00 ist zusätzlich ein Lagebericht zu erstellen. Eine Veröffentlichungspflicht über 
die gesetzlichen Veröffentlichungspflichten hinaus wird hierdurch nicht begründet. 
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2. Der gemäß nachfolgender §§ 12 beziehungsweise 13 geprüfte Jahresabschluss ist zeitnah 
nach Ende des Wirtschaftsjahres der Mitglieder- beziehungsweise Gesellschafterversamm-
lung zur Genehmigung vorzulegen. 

 
3. Untergliederungen, deren Jahreseinnahmen mehr als € 300.000,00 betragen, haben ihren 

Jahresabschluss durch einen Angehörigen der wirtschafts- und steuerberatenden Berufe 
(Steuerberatung, vereidigte Buchprüfung, Wirtschaftsprüfung) in berufsüblicher Weise auf-
stellen zu lassen. 

 
4. Ziffern 1 bis 3 gelten für die Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und des Ver-

bandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. entsprechend. 
 
 
§ 12 Kassenprüfung 
 

1. Untergliederungen mit Jahreseinnahmen von weniger als € 1.250.000,00 werden mindes-
tens einmal jährlich von den hierfür in der Satzung der Untergliederung bestimmten sach-
kundigen Kassenprüfern geprüft.  

 
2. Die Prüfung umfasst die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die Richtigkeit des 

vom Vorstand/von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschlusses bzw. der Einnah-
men- und Ausgabenrechnung und des Vermögensstatus’ und die Prüfung der Einhaltung 
der Satzung und Beschlusslagen der Mitgliederversammlung und des Vorstandes. 

 
3. Die Kassenprüfer*innen erstatten einen schriftlichen Bericht über Art, Umfang und Ergeb-

nisse ihrer Prüfung. Der Bericht soll der Mitglieder-/Gesellschafterversammlung ein zutref-
fendes Bild von der tatsächlichen Geschäftsführung des Vorstands/der Geschäftsführung 
vermitteln. Der schriftliche Bericht ist von den Kassenprüfer*innen eigenhändig zu unter-
schreiben. 

 
4. Untergliederungen mit mehr als € 50.000,00 an jährlichen Jahreseinnahmen haben dem 

Bundespräsidium mitzuteilen, ob die Kassenprüfung erfolgt ist und ob die Kassenprüfung 
wesentliche Beanstandungen ergeben hat. 
 

 
5. Ziffern 1 bis 4 gelten für die Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und des Ver-

bandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. entsprechend. 
 
 
§ 13 Externe Prüfung 
 

1. Untergliederungen mit Jahreseinnahmen von mehr als € 1.250.000,00 sind verpflichtet, ih-
ren Jahresabschluss von einem Angehörigen der wirtschafts- und steuerberatenden Berufe 
(Steuerberatung, vereidigte Buchprüfung, Wirtschaftsprüfung) in berufsüblicher Weise 
prüfen zu lassen. Diözesanverbände können diese Prüfung auch von ihrem Bistum vorneh-
men lassen. Über die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses ist eine qualifizierte Aus-
sage zu treffen. 

 
2. Ab Jahreseinnahmen von mehr als € 4.000.000,00 muss die Prüfung durch eine*n verei-

digte*n Buchprüfer*in oder Wirtschaftsprüfer*in entsprechend § 317 Handelsgesetzbuch 
(HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unterneh-
mensbereich (KonTraG) erfolgen. 
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3. Die Wahl der Abschlussprüfer*innen hat durch das Aufsichtsorgan der Untergliederung ge-
mäß § 10 Ziffer 4. zu erfolgen soweit gesetzlich zulässig. 
 

4. Im Rahmen der Abschlussprüfung gemäß Ziffer 1. und 2. erfolgt auch die Prüfung der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung mit dem Schwerpunkt der Einhaltung der Satzung 
und Beschlusslagen der Organe. Ferner sind die Abschlussprüfer*innen zu beauftragen, in 
ihrem Bericht auch darzustellen: 

 
a) die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabili-

tät der Körperschaft; 
b) verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte 

und diese Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren; 
c) die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehl-

betrages; 
d) bestandsgefährdende Risiken, soweit diese vorliegen. 

 
5. Der schriftliche Prüfungsbericht ist der Mitglieder- bzw. Gesellschafterversammlung der 

geprüften Untergliederung vorzulegen. 
 
6. Der Beirat/Aufsichtsrat erstattet der Mitglieder-/Gesellschafterversammlung schriftlich 

und/oder mündlich Bericht über seine Tätigkeit und über das Ergebnis der Abschlussprü-
fung. Der Bericht soll ein zutreffendes Bild von der tatsächlichen Geschäftsführung des Vor-
standes/der Geschäftsführung vermitteln. 

 
7. Die Untergliederung hat dem Bundespräsidium mitzuteilen, ob die ordnungsgemäße Prü-

fung des Jahresabschlusses und die gegebenenfalls gemäß HGB erforderliche Veröffentli-
chung erfolgt ist, und ob die Prüfung wesentliche Beanstandungen oder eine Einschrän-
kung oder Verweigerung des Testats ergeben hat. 

 
8. Die Ziffern 1 bis 7 gelten für die Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und des 

Verbandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. entsprechend. 
 
 
§ 14 Inkrafttreten und Umsetzung 
 

1. Die Bestimmungen dieses Statuts gelten mit Beschlussfassung für alle Untergliederungen 
von Kolping Deutschland und für die Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und 
des Verbandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V., sobald diese ihrerseits 
Mitglied in Kolping Deutschland geworden sind. 

 
2. Sämtliche Untergliederungen und Mitglieder des Verbandes der Kolpinghäuser e.V. und 

des Verbandes der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. sind verpflichtet, die 
Bestimmungen dieses Statuts unverzüglich umzusetzen. 
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Für Kolping Deutschland 
 
Köln, den 08.11.2025 
 

 
 
 

Klaudia Rudersdorf      Alexandra Horster 
Bundesvorsitzende      Bundessekretärin 
 
 
Beschlossen durch die Bundesversammlung am 25.10.2008 
Geändert durch die Bundesversammlung am 04.11.2022 
Geändert durch die Bundesversammlung am 08.11.2025 
 


